
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/10/23 5Ob47/84,
5Ob63/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1984

Norm

MRG §43 Abs1

Rechtssatz

Der Beitritt des weiteren Mieters zu dem mit seiner Ehefrau bestehenden Mietvertrag bewirkt, daß die Rechtsstellung

der Mieterin eine so entscheidende Veränderung erfährt, daß schon deshalb dadurch ein neues Vertragsverhältnis

beginnt.
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